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EUROPAWEIT AUSSCHREIBEN 

 Ihre Gemeinde plant den VERKAUF eines 

gemeindeeigenen Grundstücks und hat 

bereits konkrete Vorstellungen, wie es 

entwickelt werden soll? 

 Die Kommune plant den BAU eines neuen 

Gebäudes und/oder einer Infrastruktur-

einrichtung? 

 Sie wollen ein Architekturbüro mit der 

PLANUNG einer Gemeindebedarfseinrich-

tung z.B. eines neuen Kindergartens be-

auftragen? 

Wenn Sie eine dieser oder ähnliche Fragen mit 

„Ja“ beantworten können, ist Vorsicht geboten, 

denn es könnte sein, dass die gewünschten Leis-

tungen europaweit ausschreibungspflichtig 

sind. 

Europaweit ausschreibungspflichtig werden öf-

fentliche Aufträge u.a. mit der Überschreitung 

der EU-Schwellenwerte. Diese liegen momen-

tan für Gemeinden und Städte bei 214.000 EUR 

netto für Liefer- und Dienstleistungsaufträge 

und bei 535.000 EUR netto bei Bauaufträgen. 

Werden diese Schwellenwerte überschritten, ist 

eine EU-weite Ausschreibungspflicht sehr wahr-

scheinlich. Es kann aber auch sein, dass ein öf-

fentlicher Auftrag eine europaweite Ausschrei-

bung erfordert, wenn diese Schwellenwerte 

nicht überschritten werden (Stichwort: Binnen-

marktrelevanz). 

FOLGEN DER EU-WEITEN AUSSCHREIBUNGS-

PFLICHT 

Mit der Pflicht EU-weit auszuschreiben, kom-

men sowohl Vor- als auch Nachteile, vor allem 

aber eine ganze Reihe von Vorschriften, deren 

Einhaltung ein hohes Maß an Fachkenntnis und 

Sorgfalt erfordert. Dies benötigt viele zusätzli-

che Ressourcen. Ressourcen, die viele Kommu-

nen und Gemeinden während ihres Verwal-

tungsalltags nicht aufbringen können. 

UNSER LEISTUNGSBILD 

Wir bieten Ihnen an, Sie bei der Überwindung 

dieser unliebsamen Hürde zu unterstützen. Da-

bei bringen wir Ihre Vorstellungen mit den je-

weiligen Rechtsvorschriften zusammen und er-

heben auf Ihren Wunsch auch die Bedürfnisse 

der Bürgerschaft. Bei der Abwägung, wie ver-

schiedene Bedürfnisse in ein Vergabeverfahren 

gegossen werden können und dürfen, greifen 

wir auf langjährige Erfahrung zurück. Für die im-

mer notwendige juristische Prüfung halten wir 

Kontakt zu kompetenten Fachanwaltsbüros. 

Wir übernehmen für Sie die Einrichtung und Be-

treuung geeigneter eVergabe-Plattformen, die 

elektronische Kommunikation mit Bewerbern 

und Bietern, die Pflege der Vergabeakte und die 

formelle Prüfung der Angebote. Selbstverständ-

lich erstellen wir mit Ihnen in enger Abstim-

mung auch alle erforderlichen Vergabeunterla-

gen. 

Für konkrete Leistungsbilder sprechen Sie uns 

gerne an und schildern uns Ihre Beschaffungs-

absicht. Denn es gilt: Jede Ausschreibung erfor-

dert eine individuelle Lösung. 

VERFAHRENSARTEN 

Je nach gewünschter Leistung, Lieferung oder 

benötigtem Bauauftrag bieten wir die Betreu-

ung verschiedener Verfahrensarten an, z.B.: 

 Offenes Verfahren 

 Nicht offenes Verfahren mit Teilnahme-

wettbewerb 

 Verhandlungsverfahren mit Teilnahme-

wettbewerb 

Natürlich betreuen wir auch Vergaben im Un-

terschwellenbereich und helfen in enger Koope-

ration mit Architekten bei der Abwicklung von 

Planungswettbewerben städtebaulicher und ar-

chitektonischer Art. 


